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Vorprüfung 

Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Säugetiere      

Braunes Langohr 

Plecotus auritus 

3 V Waldfledermaus; Vorkommen in unterholzrei-

chen lichten Laub- und Nadelwäldern mit grö-

ßerem Bestand an Baumhöhlen. Jagdgebiete: 

Wälder, auch Waldränder, gebüschreiche Wie-

sen, aber auch strukturreiche Gärten, Streu-

obstwiesen und Parkanlagen im Siedlungsbe-

reich; Jagd in niedriger Höhe (0,5–7 m) im Un-

terwuchs. Radius von bis zu 1,5 (max. 3) km 

um die Quartiere. Wochenstuben: Baumhöh-

len und Nistkästen, auch Quartiere in und an 

Gebäuden (Dachböden, Spalten). Kleine Kolo-

nien aus 5–25 (max. 100) Weibchen. Im Wald 

häufige Quartierwechsel. Winterquartier: in ge-

ringer Individuenzahl mit bis zu 10 (max. 25) 

Tieren in unterirdischen Quartieren wie Bun-

kern, Kellern oder Stollen. Kurzstreckenwan-

derer; selten Wanderungen über mehr als 

20 km zwischen Sommer- und Winterquartier. 

Im Rahmen der Kartierung konnten im UG 

Vorkommen des Artenpaars Braunes/Graues 

Langohr (Plecotus auritus/austriacus), wel-

ches nicht näher bestimmt werden konnte, 

nachgewiesen werden. Ein Vorkommen der 

Art Braunes Langohr ist somit möglich. 

► Art potenziell vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Breitflügelfleder-

maus 

Eptesicus serotinus 

2 G Gebäudefledermaus; Vorkommen in Sied-

lungs- und siedlungsnahen Bereichen. Jagd-

gebiete in offener und halboffener Landschaft 

über Grünlandflächen, an Waldrändern oder 

Gewässern sowie in Parks und Gärten (bis 

3 km um die Quartiere). Jagdflug meist in einer 

Höhe von 3–15 m. Wochenstubenquartiere: 

Spaltenquartiere an Gebäuden (ausgespro-

chen orts- und quartiertreu). Überwinterung 

einzeln oder in Kleingruppen in Spaltenverste-

cke an und in Gebäuden, Bäumen und Felsen 

sowie Stollen oder Höhlen. Kurzstreckenzie-

her, meist Wanderungen unter 50 km. 

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Fransenfledermaus  

Myotis nattereri 

3 * Waldfledermaus; Vorkommen in lichten Laub-

wäldern. Jagdgebiete: reich strukturierte, halb-

offene Parklandschaften mit Hecken, Baum-

gruppen, Grünland und Gewässern, bis 1,5 km 

von den Quartieren entfernt. Wochenstuben in 

Baumquartieren, Nistkästen, Dachböden und 

Viehställen. Kolonien aus mehreren Gruppen 

von 10–30 Weibchen, die gemeinsam einen 

Quartierverbund bilden. Überwinterung in spal-

tenreichen Höhlen, Stollen, Eiskellern, Brun-

nen und anderen unterirdischen Hohlräumen. 

Ausgesprochen quartiertreu, Überwinterung 

in Massenquartieren mit mehreren tausend 

Tieren. Mittelstreckenwanderer; bis zu 80 

(max. 185) km zwischen den Sommer- und 

Winterquartieren. 

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Graues Langohr 

Plecotus austriacus 

2 2 „Dorffledermaus“; Gebäudebewohner in struk-

turreichen, dörflichen Siedlungsbereichen in 

trocken-warmen Agrarlandschaften. Jagdge-

biet: siedlungsnahe heckenreiche Grünländer, 

Waldränder, Obstwiesen, Gärten, Parkanla-

gen, seltener auch Laub- und Mischwälder 

(v. a. Buchenhallenwälder). Jagd im freien 

Luftraum, im Kronenbereich von Bäumen so-

wie im Schein von Straßenlaternen in niedriger 

Höhe (2–5 m), Radius von bis zu 5,5 km um 

die Quartiere. Wochenstuben ausschließlich in 

oder an Gebäuden (v. a. Kirchen) in Spalten-

verstecken, hinter Holzverschalungen oder frei 

hängend auf geräumigen Dachböden. Stand-

orttreu, sehr störanfällig. Winterquartier: ein-

zeln in Kellern, Stollen und Höhlen, aber auch 

in Spalten an Gebäuden und auf Dachböden. 

Kurzstreckenwanderer; selten Wanderungen 

über mehr als 18 km zwischen Sommer- und 

Winterquartier. 

Im Rahmen der Kartierung konnten im UG 

Vorkommen des Artenpaars Braunes/Graues 

Langohr (Plecotus auritus/austriacus), wel-

ches nicht näher bestimmt werden konnte, 

nachgewiesen werden. Ein Vorkommen der 

Art Graues Langohr ist somit möglich. 

► Art potenziell vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Große  

Bartfledermaus 

Myotis brandtii 

2 V Gebäudefledermaus; Vorkommen in struktur-

reichen Landschaften mit hohem Wald- und 

Gewässeranteil. Jagdgebiete: geschlossene 

Laubwälder mit einer geringen bis lückigen 

Strauchschicht und Kleingewässern, auch an 

linienhaften Gehölzstrukturen in der Offenland-

schaft, über Gewässern, Gärten und in Vieh-

ställen; Jagdflüge in niedriger Höhe (1–10 m) 

im freien Luftraum entlang der Vegetation. Ent-

fernung Quartier–Jagdgebiet mehr als 10 km. 

Sommerquartiere und Wochenstuben (10 bis 

über 250 Weibchen) in Spaltenquartieren an 

Gebäuden, auf Dachböden sowie hinter Ver-

schalungen; Männchen auch in Baumquartie-

ren (v. a. abstehende Borke) und Fledermaus-

kästen. Überwinterung in Höhlen, Stollen oder 

Kellern. Mittelstreckenwanderer; Entfernungen 

bis 250 km zwischen Sommer- und Winter-

quartier. 

Im Rahmen der Kartierung konnten im UG 

Vorkommen des Artenpaars Große/Kleine 

Bartfledermaus (Myotis mystacinus/brandtii), 

welches nicht näher bestimmt werden 

konnte, nachgewiesen werden. Ein Vorkom-

men der Art Große Bartfledermaus ist somit 

möglich. 

► Art potenziell vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Großer Abendsegler 

Nyctalus noctula 

2 V Waldfledermaus; jagt über großen Wasserflä-

chen, Waldgebieten, Einzelbäumen, Agrarflä-

chen sowie über beleuchteten Plätzen im 

Siedlungsbereich in großen Höhen zwischen 

10-50 m; Jagdgebiete können über 10 km von 

den Quartieren entfernt sein. Sommerquar-

tiere: überwiegend Baumhöhlen, selten Fleder-

mauskästen und Spaltenquartiere in Gebäu-

den; Wochenstubenkolonien der Weibchen 

v. a. in Nordostdeutschland, Polen und 

Südschweden. Winterquartiere: großräumige 

Baumhöhlen, seltener auch Spaltenquartiere 

in Gebäuden, Felsen oder Brücken. Massen-

quartiere mit bis zu mehreren tausend Tieren. 

Fernstreckenwanderer: saisonale Wanderun-

gen bis zu 1.600 km.  

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Kleine  

Bartfledermaus 

Myotis mystacinus 

2 V Gebäudefledermaus; Vorkommen in struktur-

reichen Landschaften mit kleinen Fließgewäs-

sern und in der Nähe von Siedlungsbereichen. 

Jagdgebiete: linienhafte Strukturelemente wie 

Bachläufe, Waldränder und Feldgehölze, sel-

tener in Laub- und Mischwäldern sowie im 

Siedlungsbereich. Radius von bis zu 650 m 

(max. 2,8 km) um die Quartiere. Sommerquar-

tiere und Fortpflanzungsgemeinschaften von 

meist 20–70 Weibchen in warmen Spalten-

quartieren und Hohlräumen an und in Gebäu-

den, seltener Baumquartiere (z. B. Höhlen, ab-

stehende Borke) oder Nistkästen. Überwinte-

rung in spaltenreichen Höhlen, Stollen, Felsen-

brunnen und Kellern, auch Bachverrohrungen 

oder Brückenbauwerke. Wanderungen über 

kurze Distanzen zwischen Sommer- und Win-

terquartier. 

Im Rahmen der Kartierung konnten im UG 

Vorkommen des Artenpaars Große/Kleine 

Bartfledermaus (Myotis mystacinus/brandtii), 

welches nicht näher bestimmt werden 

konnte, nachgewiesen werden. Ein Vorkom-

men der Art Kleine Bartfledermaus ist somit 

möglich. 

► Art potenziell vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Kleiner Abendsegler 

Nyctalus leisleri 

D D Waldfledermaus; Vorkommen in wald- und 

strukturreichen Parklandschaften. Jagdge-

biete: Wälder, Lichtungen, Kahlschläge, Wald-

ränder, auch in Offenlandlebensräumen wie 

Grünländern, Hecken, Gewässern und be-

leuchteten Plätzen im Siedlungsbereich. Jagd 

im freien Luftraum in einer Höhe von meist 

über 10 m; Entfernung zwischen Quartier und 

Jagdhabitat bis 10 km, max. 17 km. Wochen-

stuben- und Sommerquartiere: v. a. Baumhöh-

len, Baumspalten sowie Nistkästen, seltener 

auch Jagdkanzeln oder Gebäudespalten. 

Weibchenkolonien aus 10–70 (max. 100) Indi-

viduen, innerhalb eines Quartierverbundes 

kleinere Teilgruppen, zwischen denen die 

Tiere häufig wechseln, daher großes Quartier-

angebot erforderlich. Ortstreu, traditionell ge-

nutzte Sommerquartiere. Überwinterung meist 

einzeln oder in Kleingruppen mit bis zu 30 Tie-

ren in Baumhöhlen sowie in Spalten und Hohl-

räumen an und in Gebäuden, seltener auch in 

Fledermauskästen. Fernstreckenwanderer: 

saisonale Wanderungen zwischen Reprodukti-

ons- und Überwinterungsgebieten von bis zu 

1.600 km. 

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Mückenfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus 

D D Vorkommen in gewässerreichen Waldgebieten 

sowie in baum- und strauchreichen Parkland-

schaften mit alten Baumbeständen und Was-

serflächen; v. a. in naturnahen Feucht- und 

Auwäldern. Wochenstuben: Spaltenquartiere 

an und in Gebäuden, regelmäßig auch Baum-

höhlen und Nistkästen. Winterquartiere: Ge-

bäudequartiere und Verstecke hinter Baum-

rinde; vergesellschaftet mit Zwergfledermäu-

sen.  

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.   

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Rauhautfledermaus 

Pipistrellus nathusii 

2 * Waldfledermaus; Vorkommen in strukturrei-

chen Landschaften mit hohem Wald- und Ge-

wässeranteil, besiedelt Laub- und Kiefernwäl-

der, bevorzugt in Auwaldgebieten größerer 

Flüsse. Jagdgebiete: Waldränder, Gewässer-

ufer und Feuchtgebiete, Jagd in 5–15 m Höhe. 

Jagdgebiete umfassen bis 18 ha groß, max. 

12 km vom Quartier entfernt. Sommerquartier: 

Spaltenverstecke an Bäumen, auch Baumhöh-

len, Fledermauskästen, Jagdkanzeln, seltener 

auch Holzstapel oder waldnahe Gebäudequar-

tiere. Wochenstubenkolonien mit 50–200 Tie-

ren v. a. in Nordostdeutschland. Winterquar-

tier: überirdische Spaltenquartiere und Hohl-

räume an Bäumen und Gebäuden, Überwinte-

rung einzeln oder in Kleingruppen mit max. 20 

Tieren. Fernstreckenwanderer; saisonale 

Wanderungen zwischen Reproduktions- und 

Überwinterungsgebieten von bis zu 1.900 km. 

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Teichfledermaus 

Myotis dasycneme 

2 D Gebäudefledermaus; Vorkommen in gewäs-

serreichen, halboffenen Landschaften im Tief-

land. Jagdgebiete: große stehende oder lang-

sam fließende Gewässer (Jagdflug in 10–60 

cm Höhe über der freien Wasseroberfläche), 

selten auch flache Uferpartien, Waldränder, 

Wiesen oder Äcker (bis 22 km um Quartiere). 

Wochenstubenquartiere in Dachböden, Spal-

ten im Mauerwerk oder Hohlräumen. Männ-

chenkolonien mit 30–40 Tieren in Gebäude-

quartieren, Einzeltiere auch in Baumhöhlen, 

Fledermauskästen oder Brücken. Winterquar-

tiere in spaltenreichen, unterirdischen Verste-

cken wie Höhlen, Stollen, Brunnen oder Kel-

lern. Mittelstreckenwanderer; Entfernungen 

von 100-330 km zwischen den Sommer- und 

Winterquartieren. 

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Wasserfledermaus 

Myotis daubentonii 

* * Waldfledermaus; Vorkommen in strukturrei-

chen Landschaften mit hohem Gewässer- und 

Waldanteil. Jagdgebiete (100–7.500 m²): of-

fene Wasserflächen an stehenden und lang-

sam fließenden Gewässern, bevorzugt mit 

Ufergehölzen, aber auch Wälder, Waldlichtun-

gen und Wiesen. Jagdflug in 5–20 cm Höhe 

über der Wasseroberfläche. Traditionell ge-

nutzte Jagdgebiete sind bis zu 8 km vom 

Quartier entfernt und werden über festgelegte 

Flugrouten entlang von markanten Land-

schaftsstrukturen erreicht. Sommerquartiere 

und Wochenstuben in Baumhöhlen, bevorzugt 

alte Fäulnis- oder Spechthöhlen in Eichen und 

Buchen. Größere Kolonien von 20–50 (max. 

600) Weibchen. Nutzung mehrerer Quartiere 

im Verbund, Wechsel alle 2-3Tage. Männchen 

in Baumquartieren, Bachverrohrungen, Tun-

neln oder in Stollen, gelegentlich in kleineren 

Kolonien. Große Schwärme an Winterquartie-

ren: großräumige Höhlen, Stollen, Felsenbrun-

nen und Eiskeller. Massenquartiere mit mehre-

ren tausend Tieren. Ausgesprochen quartier-

treu. Mittelstreckenwanderer; Entfernungen 

von bis zu 100 (max. 260) km zwischen den 

Sommer- und Winterquartieren. 

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Zwergfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus 

* * Gebäudefledermaus; Vorkommen in struktur-

reichen Landschaften, auch in Siedlungsberei-

chen als Kulturfolger. Jagdgebiete: Gewässer, 

Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und 

Mischwälder, im Siedlungsbereich in parkar-

tige Gehölzbestände sowie an Straßenlater-

nen. Radius von 50 m–2,5 km um die Quar-

tiere: Sommerquartiere: fast ausschließlich 

Spaltenverstecke an und in Gebäuden, auch 

Baumquartiere und Nistkästen. Ortstreue 

Weibchenkolonien umfassen mehr als 80 

(max. 400) Tiere. Nutzung mehrerer Quartiere 

im Verbund, Wechsel alle 11–12 Tage. Winter-

quartiere: oberirdische Spaltenverstecke in 

und an Gebäuden, auch natürliche Felsspalten 

und unterirdisch in Kellern oder Stollen. Quar-

tiertreu. Überwinterung in traditionell genutzten 

Massenquartieren mit vielen tausend Tieren. 

Wanderstrecken zwischen Sommer- und Win-

terquartier unter 50 km. 

Im Rahmen der Kartierung konnten Vorkom-

men der Art im UG nachgewiesen werden. 

► Art vorhanden 

Auswirkungen des Vorhabens auf Quartiere, 

Flugrouten und Jagdhabitate können nicht 

ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Brutvögel      

Bluthänfling 

Carduelis cannabina 

3 3 Bluthänflinge brüten in der offenen bis halbof-

fenen, strukturreichen Landschaft. Nahrungs-

habitate bilden gut ausgeprägte Kraut- und 

Staudenbestände. Das Nest wird häufig auf 

den äußersten Zweigen von Bäumen und Bü-

schen angelegt. Geschlossene Wälder werden 

gemieden. Ende April ist der früheste Legebe-

ginn, meistens im Mai. Späte Bruten verlassen 

das Nest erst Ende August. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 10 Brutverdachten im Siedlungsbe-

reich der Ortschaften Langern, Strahle und 

Gräsebilde nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Mit dem Vorhaben ist die Entnahme von Ge-

hölzbeständen als potenzielles Bruthabitat 

der Art sowie eine potenzielle Störung ver-

bunden. Eine Beeinträchtigung durch das 

Vorhaben kann somit nicht ausgeschlossen 

werden. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Braunkehlchen 

Saxicola rubetra 

2 2 Der Lebensraum des Braunkehlchens sind of-

fene, extensiv bewirtschaftete Nass- und 

Feuchtgrünländer, Feuchtbrachen, feuchte 

Hochstaudenfluren sowie Moorrandbereiche. 

Wesentliche Habitatmerkmale sind eine vielfäl-

tige Krautschicht mit bodennaher Deckung 

(z. B. an Gräben, Säumen) sowie höhere Ein-

zelstrukturen als Singwarten. Die Brutreviere 

sind 0,5–3 ha groß, bei Siedlungsdichten von 

bis zu 6 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird 

in einer Bodenmulde zwischen höheren Stau-

den gebaut. Ab Mitte Mai erfolgt die Eiablage, 

bis Mitte Juli sind die Jungen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit einer Brutzeitfeststellung östlich von 

Gräsebilde nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Das Vorkommen liegt in einer Entfernung von 

400 m zum Plangebiet und damit außerhalb 

des Wirkungsbereichs des Vorhabens. Das 

Plangebiet selbst weist Habitatstrukturen mit 

lediglich geringer Eignung für die Art auf, so-

dass ein Vorkommen im Wirkungsbereich 

des Vorhabens ausgeschlossen werden 

kann. Verbotstatbestände können somit aus-

geschlossen werden. 

► Keine Relevanz 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Feldlerche 

Alauda arvensis 

3 3 Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die 

Feldlerche eine Charakterart der offenen Feld-

flur. Sie besiedelt reich strukturiertes Acker-

land, extensiv genutzte Grünländer und Bra-

chen sowie größere Heidegebiete. Das Nest 

wird in Bereichen mit kurzer und lückiger Ve-

getation in einer Bodenmulde angelegt. Mit 

Wintergetreide bestellte Äcker sowie intensiv 

gedüngtes Grünland stellen aufgrund der ho-

hen Vegetationsdichte keine optimalen Brutbi-

otope dar. Ab Mitte April bis Juli erfolgt die Ei-

ablage, Zweitbruten sind üblich. Spätestens im 

August sind die letzten Jungen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 6 Brutverdachtsfällen im Bereich des 

Plangebietes festgestellt. 

► Art vorhanden 

Die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten, eine Tötung von Einzelindividuen 

sowie eine Störung können nicht mit Sicher-

heit ausgeschlossen werden. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Feldsperling 

Passer montanus 

V V Der Lebensraum des Feldsperlings sind halb-

offene Agrarlandschaften mit einem hohen 

Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen 

und Waldrändern. Darüber hinaus dringt er bis 

in die Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, 

wo er Obst- und Gemüsegärten oder Parkan-

lagen besiedelt. Anders als der nah verwandte 

Haussperling meidet er das Innere von Städ-

ten. Feldsperlinge sind sehr brutplatztreu und 

nisten gelegentlich in kolonieartigen Ansamm-

lungen. Als Höhlenbrüter nutzten sie Specht- 

oder Faulhöhlen, Gebäudenischen, aber auch 

Nistkästen. Die Brutzeit reicht von April bis Au-

gust. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit einem Brutverdacht südlich von 

Langern nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Mit dem Vorhaben ist die Entnahme von Ge-

hölzbeständen bzw. potenziellen Bruthabita-

ten der Art verbunden. Eine Beeinträchtigung 

der Art kann nicht ausgeschlossen werden. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Flussregenpfeifer 

Charadrius dubius 

3 * Der Flussregenpfeifer besiedelte ursprünglich 

die sandigen oder kiesigen Ufer größerer 

Flüsse sowie Überschwemmungsflächen. 

Nach einem großräumigen Verlust dieser Ha-

bitate werden heute überwiegend Sekundärle-

bensräume wie Sand- und Kiesabgrabungen 

und Klärteiche genutzt. Gewässer sind Teil 

des Brutgebietes, diese können jedoch räum-

lich vom eigentlichen Brutplatz getrennt liegen. 

Das Nest wird auf kiesigem oder sandigem 

Untergrund an meist unbewachsenen Stellen 

angelegt. Die Siedlungsdichte kann bis zu 

2 Brutpaare auf 1 km Fließgewässerlänge be-

tragen. Ab Mitte/Ende April beginnt die Eiab-

lage, spätestens im Juli sind alle Jungen 

flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit einem Brutverdacht südlich des Kies-

werkes nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Das Vorkommen befindet sich in einer Entfer-

nung von 350 m zum Plangebiet und damit 

außerhalb des Wirkungsbereichs des Vorha-

bens. Das Plangebiet selbst weist Habi-

tatstrukturen mit lediglich geringer Eignung 

für die Art auf, sodass ein Vorkommen im 

Wirkungsbereich des Vorhabens sowie ein 

Verlust essenzieller Nahrungshabitate ausge-

schlossen werden können. Verbotstatbe-

stände können somit ausgeschlossen wer-

den. 

► Keine Relevanz 

Gartengrasmücke 

Sylvia borin 

V * Die Gartengrasmücke bevorzugt lichte, ge-

büschreiche Waldsäume und kleine Feldge-

hölze mit dichtem Stauden- und Strauchbe-

wuchs und ist auch in unterwuchsreichen 

Parks oder Friedhöfen und verwilderten Gär-

ten anzutreffen. In Wäldern brütet sie meistens 

an Rändern und entlang von Wegen, die mit 

Büschen gesäumt sind, in Nadelwäldern nur 

an Lichtungen oder bei guter Altersdurchmi-

schung der Bäume und dichter Kraut- und 

Strauchschicht. Unter dichtem Kronenschluss 

brütet sie kaum, dagegen auch in Auwäldern 

und Bruchwäldern, Ufergehölzen, den 

Strauchbereichen in Verlandungszonen und 

größeren Gebüschstrukturen in offenem Ge-

lände. Das Nest befindet sich meistens kurz 

über dem Boden. Die Eier werden in der 

Hauptbrutzeit von Mai bis Juli 11 bis 12 Tage 

bebrütet. Die Jungvögel bleiben 10 bis 12 

Tage im Nest. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 2 Brutzeitfeststellungen südlich und 

westlich des Plangebietes nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Da im UG kein Brutbestand festgestellt wer-

den konnte, kann eine Betroffenheit ausge-

schlossen werden.  

► Keine Relevanz  
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Gartenrotschwanz 

Phoenicurus  

phoenicurus 

V V Der Gartenrotschwanz war ursprünglich ein 

Bewohner von lichten oder aufgelockerten, e-

her trockenen Altholzbeständen mit einem ho-

hen Totholzanteil. Mittlerweile brütet die Art 

auch in Moorbirken- und Bruchwäldern, Hofge-

hölzen, Gärten, Parks, Friedhöfen, Wallhe-

cken, Alleen und Grünanlagen mit altem 

Baumbestand.  

Zur Nahrungssuche bevorzugt der Gartenrot-

schwanz Bereiche mit schütterer Bodenvege-

tation. Das Nest wird meist in Halbhöhlen in 2–

3 m Höhe über dem Boden angelegt. Die Ei-

ablage beginnt ab Mitte April, Zweitgelege sind 

möglich. Bis Ende Juni sind alle Jungen 

flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit einem Brutnachweis im Siedlungsbe-

reich der Ortschaft Gräsebilde festgestellt. 

► Art vorhanden 

Das Vorkommen befindet sich in einer Entfer-

nung von 250 m zum Plangebiet und damit 

außerhalb des Wirkungsbereichs des Vorha-

bens. Das Plangebiet selbst weist Habi-

tatstrukturen mit lediglich geringer Eignung 

für die Art auf, sodass ein Vorkommen im 

Wirkungsbereich des Vorhabens sowie ein 

Verlust essenzieller Nahrungshabitate ausge-

schlossen werden können. Verbotstatbe-

stände können somit ausgeschlossen wer-

den.  

► Keine Relevanz 

Girlitz 

Serinus serinus 

V * Aufgrund seiner mediterranen Herkunft be-

vorzugt der Girlitz ein trockenes und warmes 

Klima, welches nur regional bzw. in bestimm-

ten Habitaten zu finden ist. Aus diesem 

Grund ist der Lebensraum Stadt für diese Art 

von besonderer Bedeutung, da hier zu jeder 

Jahreszeit ein milderes und trockeneres 

Mikroklima herrscht als in ländlichen Gebie-

ten. Eine abwechslungsreiche Landschaft mit 

lockerem Baumbestand findet er in der Stadt 

auf Friedhöfen und in Parks und Kleingarten-

anlagen. Hier ist auch das Nahrungsangebot 

an kleinen Sämereien von Kräutern und 

Stauden sowie Knospen und Kätzchen von 

Sträuchern und Bäumen ausreichend vorhan-

den. Der bevorzugte Neststandort befindet 

sich in Nadelbäumen. Das Brutgeschäft im 

Rahmen einer gewöhnlich monogamen Sai-

sonehe beginnt ab Mitte/Ende April bis Ende 

Mai, die Zweitbrut Ende Juni bis Mitte Juli. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit einer Brutzeitfeststellung nachgewie-

sen. 

► Art vorhanden 

Da im UG kein Brutbestand festgestellt wer-

den konnte, kann eine Betroffenheit ausge-

schlossen werden.  

► Keine Relevanz  
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Goldammer  

Emberiza citrinella 

V V Goldammern besiedeln offene und halboffene 

Kulturlandschaften mit Feldgehölzen, Hecken 

und Büschen. Im Winter suchen sie in großen 

Trupps vor allem auf Getreidestoppelfeldern 

nach Nahrung. Sie brüten im offenen, meist 

trockenen Gelände, das Hecken, Büsche und 

Feldgehölze aufweist. Das Nest wird gewöhn-

lich am Boden in dichter Vegetation am Rand 

von Hecken, an Böschungen und unter Bü-

schen errichtet. Die Brutperiode reicht von 

Mitte April bis Anfang August. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 5 Brutverdachtsfällen sowie einer 

Brutzeitfeststellung sowohl innerhalb des 

Plangebietes als auch im näheren Umfeld 

nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Aufgrund mit dem Vorhaben verbundener 

Gehölz- bzw. Gebüschentnahmen können 

Tötungen bzw. Verletzungen, Störungen oder 

eine Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten nicht ausgeschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Grauschnäpper 

Muscicapa striata 

3 V Der Grauschnäpper ist an höhere Bäume ge-

bunden, die durch eine große Zahl an Sitz-

warten die Nutzung freier Lufträume für die 

Insektenjagd in der Luft und am Boden er-

möglichen. Er bewohnt daher in erster Linie 

lichte Bereiche in Wäldern aller Art bis hin zu 

Feldgehölzen, aber auch Parks, Friedhöfe, 

Gärten und Alleen in Dörfern und Städten. 

Gebäude stellen durch das Angebot an Nist-

plätzen und das durch die Wärmeabstrahlung 

erhöhte Insektenangebot eine Habitatberei-

cherung dar. In Mitteleuropa brütet heute 

wohl der größere Teil des Bestandes im Be-

reich menschlicher Siedlungen, ältere Park-

anlagen weisen hier meist die höchsten Brut-

paardichten auf. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 3 Brutverdachtsfällen in Gräsebilde 

und Strahle nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Die Brutreviere befinden sich in einer Entfer-

nung von mindestens 75 m zum Plangebiet 

und somit innerhalb des Wirkbereichs des 

Vorhabens. Mit dem Vorhaben ist die Ent-

nahme von Gehölzbeständen bzw. potenziel-

len Bruthabitaten der Art verbunden. Eine Be-

einträchtigung der Art kann nicht ausge-

schlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Grünspecht 

Picus viridis 

* * Vorkommen in halboffener, reich gegliederter 

Kulturlandschaft mit Weiden, Wiesen und 

Obstwiesen, auch in parkartigem Gelände und 

am Rand von Laub- und Mischwäldern, Stand-

vogel mit ausgeprägter Reviertreue 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 2 Brutverdachtsfällen sowie einer 

Brutzeitfeststellung im Siedlungsbereich der 

Ortschaft Gräsebilde nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Die Vorkommensnachweise befinden sich in 

einer Entfernung von mindestens 300 m zum 

Plangebiet und damit außerhalb des Wir-

kungsbereichs des Vorhabens. Potenzielle 

Brutbäume und essenzielle Nahrungshabitate 

sind nicht durch das Vorhaben betroffen. Ver-

botstatbestände können ausgeschlossen 

werden. 

► Keine Relevanz 

Haussperling 

Passer domesticus 

V V Als typischer Kulturfolger leben Haussper-

linge auf dem Land an einzelnen Höfen, aber 

auch in Städten, in denen Grünanlagen mit 

Sträuchern und Bäumen sowie Nischen und 

Höhlen zum Brüten vorhanden sind. Voraus-

setzungen für Brutvorkommen sind die ganz-

jährige Verfügbarkeit von Sämereien und Ge-

treideprodukten und geeignete Nistplätze. 

Die Art ist standorttreu und bewegt sich meist 

in einem Radius von fünf Kilometern. Vor al-

lem während der Brutzeit entfernt sie sich 

vom Nest oft nicht weiter als 50 Meter. Ge-

brütet wird zwischen April und August und 

meist gibt es zwei bis drei Bruten. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG an 14 Standorten mit insgesamt 50 Indivi-

duen in den Siedlungsbereichen der Ort-

schaften Langern, Strahle und Gräsebilde 

nachgewiesen (Brutverdachtsfälle). 

► Art vorhanden 

Die zum Plangebiet nächstgelegenen Brutre-

viere befinden sich in einer Entfernung von 

mindestens 35 m zur geplanten Abbau-

grenze. Mit dem Vorhaben ist die Entnahme 

von Gehölzbeständen bzw. potenziellen Brut-

habitaten der Art verbunden. Eine Beein-

trächtigung der Art kann nicht ausgeschlos-

sen werden. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Kiebitz 

Vanellus vanellus 

3 2 Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener 

Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, ex-

tensiv genutzte Wiesen und Weiden. Seit eini-

gen Jahren besiedelt er verstärkt auch Acker-

land. Dort ist der Bruterfolg stark abhängig von 

der Bewirtschaftungsintensität und fällt oft sehr 

gering aus. Bei der Wahl des Neststandortes 

werden offene und kurze Vegetationsstruktu-

ren bevorzugt. Auf einer Fläche von 10 ha 

können 1–2 Brutpaare vorkommen. Kleinflä-

chig kann es zu höheren Dichten kommen, da 

Kiebitze oftmals in kolonieartigen Konzentrati-

onen brüten. Die ersten Kiebitze treffen ab 

Mitte Februar in den Brutgebieten ein. Ab Mitte 

März beginnt das Brutgeschäft, spätestens im 

Juni sind die letzten Jungen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 3 Brutnachweisen sowie 2 Brutver-

dachtsfällen auf den Ackerflächen unmittelbar 

westlich des Plangebietes festgestellt. 

► Art vorhanden 

Die drei Brutnachweise befinden sich im 110-

150 m Abstand zum Plangebiet. Eine Beein-

trächtigung der Art kann nicht ausgeschlos-

sen werden. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Kuckuck 

Cuculus canorus 

3 V Den Kuckuck kann man in fast allen Lebens-

räumen, bevorzugt in Parklandschaften, 

Heide- und Moorgebieten, lichten Wäldern 

sowie an Siedlungsrändern und auf Industrie-

brachen antreffen. Das Weibchen legt jeweils 

ein Ei in ein fremdes Nest von bestimmten 

Singvogelarten. Bevorzugte Wirte sind Teich- 

und Sumpfrohrsänger, Bachstelze, Neuntö-

ter, Heckenbraunelle, Rotkehlchen sowie 

Grasmücken, Pieper und Rotschwänze. Nach 

Ankunft aus den Überwinterungsgebieten er-

folgt von Ende April bis Juli die Ablage der 

Eier. Der junge Kuckuck wirft die restlichen 

Eier oder Jungen aus dem Nest und wird von 

seinen Wirtseltern aufgezogen. Spätestens 

im September sind die letzten Jungen flügge.  

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG als Gast kartiert. 

► Art vorhanden 

Der Kuckuck ist kein Brutvogel im UG, son-

dern kommt lediglich als Gast vor. Eine Be-

troffenheit kann daher ausgeschlossen wer-

den. 

► Keine Relevanz 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Lachmöwe 

Larus ridibundus 

* * Die Brutvorkommen im mitteleuropäischen 

Binnenland liegen auf störungsfreien Inseln 

und in Verlandungsbereichen an Seen und 

Abgrabungsgewässern sowie in Feuchtgebie-

ten. Gelegentlich finden einzelne Bruten auch 

an Klärteichen statt. Die Nester werden auf ve-

getationsarmen Böden an Stellen mit freier 

Rundumsicht angelegt. An ihren Brutplätzen 

sind Lachmöwen sehr störungsempfindlich. 

Als Nahrungsgebiete werden umliegende 

Acker- und Grünlandflächen sowie Kläranla-

gen aufgesucht. Ab Mitte April erfolgt die Eiab-

lage, spätestens im Juli sind die Jungen 

flügge. 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurde 

die Art im UG mit 50 Individuen als Gast kar-

tiert. 

► Art vorhanden 

Die Lachmöwe ist kein Brutvogel im UG, son-

dern kommt lediglich als Gast vor. Eine Be-

troffenheit als Brutvogel kann daher ausge-

schlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Mäusebussard 

Buteo buteo 

* * Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Le-

bensräume der Kulturlandschaft, sofern geeig-

nete Baumbestände als Brutplatz vorhanden 

sind. Bevorzugt werden Randbereiche von 

Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgrup-

pen und Einzelbäume, in denen der Horst in 

10–20 m Höhe angelegt wird. In optimalen Le-

bensräumen kann ein Brutpaar ein Jagdrevier 

von nur 1,5 km² Größe beanspruchen. Ab April 

beginnt das Brutgeschäft, bis Juli sind alle Jun-

gen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 2 Brutnachweisen sowie einem Brut-

verdacht festgestellt. 

► Art vorhanden 

Zwei der nachgewiesenen Brutstandorte be-

finden sich in den Gehölzen unmittelbar an 

der geplanten Abbaugrenze. Eine Beein-

trächtigung der Art durch das Vorhaben ist 

daher nicht auszuschließen. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Mehlschwalbe 

Delichon urbicum 

V 3 Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in 

menschlichen Siedlungsbereichen. Als Kolo-

niebrüter bevorzugt sie frei stehende, große 

und mehrstöckige Einzelgebäude in Dörfern 

und Städten. Die Lehmnester werden an den 

Außenwänden der Gebäude an der Dachun-

terkante, in Giebel-, Balkon- und Fensterni-

schen oder unter Mauervorsprüngen ange-

bracht. Industriegebäude und technische Anla-

gen sind ebenfalls geeignete Brutstandorte. 

Bestehende Kolonien werden oft über viele 

Jahre besiedelt, wobei Altnester bevorzugt an-

genommen werden. Als Nahrungsflächen wer-

den insektenreiche Gewässer und offene Ag-

rarlandschaften in der Nähe der Brutplätze 

aufgesucht. Nach Ankunft aus den Überwinte-

rungsgebieten beginnt ab Anfang Mai die Brut-

zeit. Zweitbruten sind üblich, so dass bis Mitte 

September die letzten Jungen flügge werden. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art mit 

2 Brutnachweisen im Siedlungsbereich der 

Ortschaft Langern sowie auf einer Hofstelle 

südöstlich von Gräsebilde festgestellt. 

► Art vorhanden 

Die Vorkommen befinden sich in einer Entfer-

nung von mindestens 160 m zum Plangebiet 

und damit außerhalb des Wirkungsbereichs 

des Vorhabens. Ein Verlust essenzieller Nah-

rungshabitate geht mit dem Vorhaben nicht 

einher. Verbotstatbestände können ausge-

schlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Nachtigall 

Luscinia megarhyn-

chos 

V * Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder 

von Laub- und Mischwäldern, Feldgehölze, 

Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanla-

gen und Dämme. Dabei sucht sie die Nähe zu 

Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine 

ausgeprägte Krautschicht ist vor allem für die 

Nestanlage, zur Nahrungssuche und für die 

Aufzucht der Jungen wichtig. Ein Brutrevier 

kann eine Größe zwischen 0,2–2 ha erreichen, 

bei maximalen Siedlungsdichten von über 10 

Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in Boden-

nähe in dichtem Gestrüpp angelegt. Das Brut-

geschäft beginnt im Mai, spätestens im Juli 

sind die Jungen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 5 Brutverdachtsfällen sowie einer 

Brutzeitfeststellung nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Die Nachweise befinden sich im Nahbereich 

zum Vorhaben und somit innerhalb des Wirk-

bereichs. Eine Beeinträchtigung der Art kann 

somit nicht ausgeschlossen werden. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Neuntöter 

Lanius collurio 

3 * Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halb-

offene Kulturlandschaften mit aufgelockertem 

Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insek-

tenreichen Ruderal- und Saumstrukturen. Be-

siedelt werden Heckenlandschaften mit Wie-

sen und Weiden, trockene Magerrasen, ge-

büschreiche Feuchtgebiete sowie größere 

Windwurfflächen in Waldgebieten. Das Nest 

wird in dichten, hoch gewachsenen Büschen, 

gerne in Dornensträuchern angelegt. Nach An-

kunft aus den Überwinterungsgebieten erfolgt 

ab Mitte Mai die Eiablage (Hauptlegezeit An-

fang/Mitte Juni), im Juli werden die letzten Jun-

gen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 2 Brutzeitfeststellungen nachgewie-

sen. 

► Art vorhanden 

Da im UG kein Brutbestand festgestellt wer-

den konnte, kann eine Betroffenheit ausge-

schlossen werden.  

► Keine Relevanz  

Rauchschwalbe 

Hirundo rustica 

3 3 Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für 

eine extensiv genutzte, bäuerliche Kulturland-

schaft angesehen werden. Die Besiedlungs-

dichte wird mit zunehmender Verstädterung 

der Siedlungsbereiche geringer. In typischen 

Großstadtlandschaften fehlt sie. Die Nester 

werden in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten 

aus Lehm und Pflanzenteilen gebaut. Altnester 

aus den Vorjahren werden nach Ausbessern 

wieder angenommen. Nach Ankunft aus den 

Überwinterungsgebieten beginnt ab Ende Ap-

ril/Anfang Mai die Eiablage, Zweitbruten sind 

möglich. Spätestens in der ersten September-

hälfte werden die letzten Jungen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit Brutverdachtsfällen an 5 Standorten 

in den Siedlungsbereichen von Langern, 

Strahle und Gräsebilde nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Die Brutverdachtsstandorte befinden sich au-

ßerhalb des Wirkungsbereichs des Vorha-

bens. Zudem kann ein Verlust von essenziel-

len Nahrungshabitaten aufgrund des verblei-

benden Angebotes an geeigneten Habitaten 

ausgeschlossen werden. Beeinträchtigungen 

können daher insgesamt ausgeschlossen 

werden.  

► Keine Relevanz 
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D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Rebhuhn 

Perdix perdix 

2 2 Als ursprünglicher Steppenbewohner besiedelt 

das Rebhuhn offene, gerne auch kleinräumig 

strukturierte Kulturlandschaften mit Ackerflä-

chen, Brachen und Grünländern. Wesentliche 

Habitatbestandteile sind Acker- und Wiesen-

ränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte 

Feldwege. Das Nest wird am Boden in flachen 

Mulden angelegt. Die Eiablage beginnt ab Ap-

ril, Hauptlegezeit ist im Mai, ab August sind 

alle Jungtiere selbständig. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 3 Brutverdachtsfällen auf den Acker- 

bzw. Grünlandflächen südlich des Plangebie-

tes nachgewiesen. 

► Art vorhanden 

Durch das Vorhaben werden potenzielle Brut-

habitate der Art beansprucht. Eine Beein-

trächtigung der Art ist nicht auszuschließen. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Rotmilan 

Milvus milvus 

2 V Der Rotmilan besiedelt offene, reich geglie-

derte Landschaften mit Feldgehölzen und Wäl-

dern. Zur Nahrungssuche werden Agrarflä-

chen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen 

und Äckern bevorzugt. Jagdreviere können 

eine Fläche von 15 km² beanspruchen. Der 

Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbestän-

den, an Waldrändern, aber auch in kleineren 

Feldgehölzen (1–3 ha und größer). Rotmilane 

gelten als ausgesprochen reviertreu und nut-

zen alte Horste oftmals über viele Jahre. Ab 

April beginnt das Brutgeschäft, spätestens 

Ende Juli sind alle Jungen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG als Gastvogel gesichtet. 

► Art vorhanden 

Der Rotmilan ist kein Brutvogel im UG, son-

dern kommt lediglich als Nahrungsgast vor. 

Ein Verlust von essenziellen Nahrungshabita-

ten kann aufgrund des verbleibenden Ange-

botes an geeigneten Habitaten ausgeschlos-

sen werden. Eine Betroffenheit kann daher 

insgesamt ausgeschlossen werden. 

► Keine Relevanz 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Star 

Sturnus vulgaris 

3 3 Der Star kommt in einer Vielzahl von Lebens-

räumen vor. Als Höhlenbrüter benötigt er Ge-

biete mit einem ausreichenden Angebot an 

Brutplätzen (z.B ausgefaulte Astlöcher, Bunt-

spechthöhlen) und angrenzenden offenen 

Flächen zur Nahrungssuche. Ursprünglich ist 

die Art wohl ein Charaktervogel der mit Huf-

tieren beweideten, halboffenen Landschaften 

und feuchten Grasländer gewesen. Durch be-

reitgestellte Nisthilfen brütet dieser Kulturfol-

ger auch immer häufiger in Ortschaften, wo 

ebenso alle erdenklichen Höhlen, Nischen 

und Spalten an Gebäuden besiedelt werden. 

Das Nahrungsspektrum des Stars ist vielsei-

tig und jahreszeitlich wechselnd. Während im 

Frühjahr/Frühsommer vor allem Wirbellose 

und Larven am Boden gesucht werden, frisst 

er im Sommer/Herbst fast ausschließlich 

Obst und Beeren und im Winter wilde Bee-

renfrüchte und vielfach Abfälle. Die Revierbe-

setzung erfolgt teilweise schon Ende Feb-

ruar/März, Hauptbrutzeit ist Anfang April bis 

Juni. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit insgesamt 18 Brutpaaren an 11 

Standorten in den Siedlungsbereichen von 

Langern, Strahle und Gräsebilde nachgewie-

sen. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Nähe einiger Brutreviere zum 

Vorhabenstandort kann ein Verlust bzw. eine 

Beeinträchtigung von Brut- und Nahrungsha-

bitaten nicht ausgeschlossen werden. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Steinkauz 

Athene noctua 

3 3 Steinkäuze besiedeln offene und grünlandrei-

che Kulturlandschaften mit einem guten Höh-

lenangebot. Als Jagdgebiete werden kurzra-

sige Viehweiden sowie Streuobstgärten bevor-

zugt. Für die Bodenjagd ist eine niedrige Ve-

getation mit ausreichendem Nahrungsangebot 

von entscheidender Bedeutung. Ein Brutrevier 

kann eine Größe zwischen 5–50 ha erreichen. 

Als Brutplatz nutzen die ausgesprochen revier-

treuen Tiere Baumhöhlen sowie Höhlen und 

Nischen in Gebäuden und Viehställen. Gerne 

werden auch Nistkästen angenommen. Neben 

einer Herbstbalz findet die Hauptbalz im Feb-

ruar/März statt. Die Brutzeit beginnt Mitte April, 

bis Ende Juni werden die Jungen flügge. Nach 

2-3 Monaten sind die jungen Steinkäuze selb-

ständig und wandern ab. 

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit 5 Brutrevieren (2 Brutnachweise und 

3 Brutverdachtsfälle) nachgewiesen. Zwei der 

Reviere liegen in unmittelbarer Nähe zum 

Plangebiet, die übrigen Niststandorte befin-

den sich südlich des Plangebietes im Sied-

lungsbereich von Gräsebilde bzw. an einer 

Hofstelle. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Nähe einiger Brutreviere zum 

Vorhabenstandort kann ein Verlust bzw. eine 

Beeinträchtigung von Brut- und Nahrungsha-

bitaten nicht ausgeschlossen werden. Ver-

botstatbestände sind somit nicht ausge-

schlossen. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Steinschmätzer 

Oenanthe oenanthe 

1 1 Ursprünglich kam der Steinschmätzer in offe-

nen bzw. weitgehend gehölzfreien Lebensräu-

men vor, die vegetationsfreie Flächen zur Nah-

rungssuche sowie genügend Singwarten und 

geeignete Nistplätze (z. B. Erdhöhlen) aufwei-

sen. Besiedelt wurden vegetationsarme Sand-

heiden und Ödländer. Das Nest wird in bereits 

vorhandene Erdhöhlen sowie in Stein- oder 

Trümmerhaufen angelegt. Die Eiablage erfolgt 

ab Mai, Zweitbruten sind möglich. Spätestens 

Ende Juli sind die letzten Jungen flügge. 

Im Rahmen der Kartierung wurde im UG ein 

Brutverdacht eines Steinschmätzer-Paares 

auf einer Ackerbrache westlich des Plange-

bietes festgestellt.  

► Art vorhanden 

Aufgrund der Nähe des Brutrevieres zum 

Vorhabenstandort kann eine Beeinträchti-

gung des Bruthabitates nicht ausgeschlossen 

werden. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Stieglitz 

Carduelis carduelis 

V * Die bevorzugten Lebensräume des Stieglit-

zes stellen Hochstamm-Obstgärten mit einer 

extensiven Unternutzung und große Wild-

kraut- und Ruderalflächen mit verschiedenen 

Sträuchern dar. Er ist an Waldrändern, in 

Streuobstwiesen, in Feldgehölzen, in He-

ckenlandschaften und an Flussufern zu fin-

den. Wenn in der Nähe Ruderalstandorte vor-

handen sind, sucht er auch Kiesgruben, alte 

Gärten, Friedhöfe, Weinberge, Alleen und 

Parks auf. Wichtige Habitatelemente stellen 

einzeln stehende Bäume und Samen tra-

gende Pflanzen dar. In der Kulturlandschaft 

sind Brachen, Saumpfade, Hochstamm-Obst-

gärten, Ruderalflächen und im Siedlungs-

raum Naturgärten von besonderer Bedeu-

tung. Der Nistplatz wird oft hoch in den 

Baumkronen oder in hohen Sträuchern ge-

wählt, die Deckung in Verbindung mit einem 

guten Ausblick bieten. Die Brutzeit liegt zwi-

schen Ende März/Anfang April und Juli. Es 

finden vielfach zwei Jahresbruten statt, der 

Legebeginn der ersten Brut liegt im Mai.  

Im Rahmen der Kartierung wurde die Art im 

UG mit einem Brutverdacht auf einer Hof-

stelle in Langern unmittelbar nördlich des 

Plangebietes festgestellt.  

► Art vorhanden 

Das Brutrevier befindet sich in einer Entfer-

nung von ca. 60 m zum Plangebiet und somit 

innerhalb des Wirkbereichs des Vorhabens. 

Eine Beeinträchtigung der Art kann nicht aus-

geschlossen werden.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II erfor-

derlich 

Sturmmöwe 

Larus canus 

* * Brutvorkommen im mitteleuropäischen Bin-

nenland konzentrieren sich auf Stillgewässer 

entlang der großen Flussläufe. Dabei werden 

störungsfreie Inseln in Abgrabungs- und Berg-

senkungsgewässern bevorzugt. Die Tiere le-

gen ihre Nester auf vegetationsarmen Böden 

mit freier Rundumsicht an. An ihren Brutplät-

zen sind sie sehr störungsempfindlich. Als 

Nahrungsgebiete werden umliegende Grün-

landflächen aufgesucht. Die Eiablage erfolgt 

von Ende April/Anfang Mai bis Juni, spätes-

tens im Juli sind die Jungen flügge. 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurde 

die Art im UG an drei Terminen mit max. 100 

Individuen als Gast festgestellt. 

► Art vorhanden 

Die Sturmmöwe ist kein Brutvogel im UG, 

sondern kommt lediglich als Gast vor. Poten-

zielle Bruthabitate werden durch das Vorha-

ben nicht beeinträchtigt. Ein Verlust von es-

senziellen Nahrungshabitaten kann aufgrund 

des verbleibenden Angebotes an geeigneten 

Habitaten ausgeschlossen werden. Eine Be-

troffenheit als Brutvogel kann daher ausge-

schlossen werden. 

► Keine Relevanz 
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gelarten 

Zugverhalten Vorkommen im UG Betroffenheit 

Rastvögel     

Blässgans 

Anser albifrons 

* Die Blässgänse erscheinen von Anfang Oktober bis Anfang April, maximale 

Überwinterungszahlen werden im Dezember/Januar erreicht. Als Überwinte-

rungsgebiete bevorzugt die Blässgans ausgedehnte, ruhige Grünland- und 

Ackerflächen in den Niederungen großer Flussläufe. Die Tiere fressen vor al-

lem auf Grünlandflächen, zu geringen Anteilen auch auf Ackerflächen. Ste-

hende Gewässer und störungsarme Uferabschnitte der Flüsse werden als 

Schlaf- und Trinkplätze aufgesucht. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf den Ackerflächen zwi-

schen Dierstorf und Gräsebilde 

westlich des Plangebietes an 

fünf Terminen max. 700 ras-

tende Blässgänse gesichtet. 

Vorkommen mit landesweiter 

bzw. regionaler Bedeutung 

(BOHRER 2017) liegen nördlich 

von Dierstorf bzw. nördlich des 

Abgrabungsgewässers westlich 

von Gräsebilde. 

► Art vorhanden 

Die landesweit- bzw. regional 

bedeutsamen Flächen liegen in 

einem Abstand von mehr als 

600 m zum Vorhaben und damit 

außerhalb des Wirkbereichs des 

Vorhabens. Für die übrigen Vor-

kommen ist ein Ausweichen auf 

umliegende Flächen möglich. 

Überdies kann ein gewisser Ge-

wöhnungseffekt der Art auf den 

Abbaubetrieb angenommen wer-

den, sodass Beeinträchtigungen 

der Art insgesamt ausgeschlos-

sen werden können. 

► Keine Relevanz 

Blässhuhn 

Fulica atra 

* Blässhühner sind an vielen Gewässern ganzjährig anzutreffen und wandern oft 

erst bei deren Vereisung ab. Zugbewegungen finden darüber hinaus vor allem 

von September bis November und im März/April statt. Überwinternde Bläss-

hühner besiedeln neben stehenden und langsam fließenden, überwiegend eu-

trophen Gewässern mit Flachufern und ausreichend Ufervegetation im Winter-

halbjahr auch flache, deckungslose größere Gewässer sowie zunehmend Füt-

terungen.  

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf einem Abgrabungsge-

wässer westlich von Gräsebilde 

an einem Termin 14 Blässhüh-

ner gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung des 

Gewässers zum Vorhabenstand-

ort können Verbotstatbestände 

ausgeschlossen werden. 

► Keine Relevanz 
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Zugverhalten Vorkommen im UG Betroffenheit 

Feldlerche 

Alauda arvensis 

* Als Teilzieher überwintern die meisten Feldlerchen im Mittelmeerraum. In win-

termilden Gegenden streifen die Vögel in der kalten Jahreszeit in Trupps von 

wenigen dutzend, aber auch von mehreren hundert Vögeln auf der Suche 

nach Nahrung umher. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf den Flächen der geplan-

ten Abbaustätte an zwei Termi-

nen max. 100 rastende Feldler-

chen gesichtet. 

► Art vorhanden 

Die vom Vorhaben beanspruch-

ten Flächen besitzen keine spe-

zifische Bedeutung als Gastvo-

gellebensraum für die Art 

(BOHRER 2017). Zudem ist ein 

Ausweichen auf umliegende Flä-

chen möglich. Verbotstatbe-

stände hinsichtlich der Feldler-

che als Rastvogel können daher 

ausgeschlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Graugans 

Anser anser 

* In vielen Teilen Deutschlands sind Graugänse auch als Gastvögel anzutreffen, 

wobei das Bestandsmaximum mit 50.000-100.000 Individuen in der ersten 

Septemberhälfte zu beobachten ist und 30.000-50.000 Individuen überwintern. 

Wanderungen sind bei Graugänsen fast ganzjährig zu beobachten. Wichtige 

Zugzeiten sind Mauserzug (ab Mai), Herbstzug (Juli bis Oktober) und Früh-

jahrszug (Mitte Januar bis April). 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den sowohl innerhalb des Plan-

gebietes als auch auf den umlie-

genden Flächen sowie auf ei-

nem Abgrabungsgewässer west-

lich von Gräsebilde regelmäßig 

(max. 500) rastende Graugänse 

gesichtet. Die Vorkommen nörd-

lich des Abgrabungsgewässers 

sind dabei von lokaler Bedeu-

tung (BOHRER 2017). 

► Art vorhanden 

Die lokal bedeutsamen Flächen 

liegen in einem Abstand von 

mehr als 600 m zum Vorhaben. 

Für die übrigen Vorkommen ist 

ein Ausweichen auf umliegende 

Flächen möglich. Überdies kann 

ein gewisser Gewöhnungseffekt 

der Art auf den Abbaubetrieb an-

genommen werden, sodass Be-

einträchtigungen der Art insge-

samt ausgeschlossen werden 

können. 

► Keine Relevanz 

Höckerschwan 

Cygnus olor 

* Die deutschen Höckerschwäne sind Teilzieher, denn viele wechseln höchstens 

lokal zwischen Brutgewässern und Nahrungsplätzen. Längere Wanderungen 

werden oft von längeren Kälteperioden bzw. Vereisungen von Rastgewässern 

induziert, andererseits ermöglichen Fütterungen im städtischen Bereich und 

geänderte landwirtschaftliche Bewirtschaftung das Ausharren auch bei stren-

ger Witterung. Längere Distanzen werden zumeist von Jungvögeln und v.a. im 

Herbst und im Rahmen eines Mauserzugs im Sommer zurückgelegt. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf den Ackerflächen zwi-

schen Gräsebilde und Strahle an 

vier Terminen max. 45 Höcker-

schwäne gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Rastflächen zum Vorhaben-

standort können Beeinträchti-

gungen der Art ausgeschlossen 

werden. 

► Keine Relevanz 
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Zugverhalten Vorkommen im UG Betroffenheit 

Kanadagans 

Branta canadensis 

 Die meisten in Deutschland brütenden Kanadagänse sind Standvögel und 

wechseln nur auf lokaler Ebene zwischen verschiedenen Gewässern und Nah-

rungsflächen. Zahlreiche Gastvögel treten insbesondere aus Skandinavien auf, 

die ab Ende Juli zuwandern und bis Anfang März wieder abziehen. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf Ackerflächen sowie ei-

nem Abgrabungsgewässer west-

lich von Gräsebilde an fünf Ter-

minen max. 30 Kanadagänse 

gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Rastflächen sowie des Gewäs-

sers zum Vorhabenstandort kön-

nen Verbotstatbestände ausge-

schlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Kiebitz 

Vanellus vanellus 

V Als Durchzügler erscheint der Kiebitz im Herbst in der Zeit von Ende Septem-

ber bis Anfang Dezember, mit einem Maximum im November. Auf dem Früh-

jahrsdurchzug zu den Brutgebieten treten die Tiere von Mitte Februar bis An-

fang April auf. Bevorzugte Rastgebiete sind offene Agrarflächen in den Niede-

rungen großer Flussläufe, großräumige Feuchtgrünlandbereiche sowie Börde-

landschaften. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf einer Ackerfläche zwi-

schen Gräsebilde und Dierstorf 

an einem Termin 70 rastende 

Kiebitze gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Rastfläche zum Vorhabenstand-

ort können Verbotstatbestände 

ausgeschlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Kormoran 

Phalacrocorax carbo 

* Während des Durchzuges kommt der Kormoran an großen Flüssen und grö-

ßeren stehenden Gewässern (z.B. Baggerseen, größere Teichkomplexe) vor. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf einem Abgrabungsge-

wässer westlich von Gräsebilde 

an einem Termin 16 Kormorane 

gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung des 

Gewässers zum Vorhabenstand-

ort können Verbotstatbestände 

ausgeschlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Lachmöwe 

Larus ridibundus 

* In den meisten Teilen Deutschlands sind Lachmöwen ganzjährig zu beobach-

ten, doch sind die Rastbestände rückläufig. Der Frühjahrszug spielt sich in ers-

ter Linie im März und April ab. Der Herbstzug setzt direkt nach dem Flügge-

werden der Jungvögel im Juli ein, ist von August bis Oktober am stärksten und 

endet im November. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf einer Ackerfläche nörd-

lich von Dierstorf an einem Ter-

min etwa 50 Lachmöwen gesich-

tet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Rastfläche zum Vorhabenstand-

ort können Verbotstatbestände 

ausgeschlossen werden. 

► Keine Relevanz 
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Mäusebussard 

Buteo buteo 

* In Deutschland ist der Mäusebussard flächendeckend und ganzjährig vertre-

ten. Durchzug von weiter nördlich und östlich brütenden Vögeln findet vor al-

lem von August bis November und von März bis April statt.  

Im Rahmen der Kartierung konn-

ten im UG an fünf Terminen 

max. 4 Mäusebussarde als 

Gastvogel festgestellt werden. 

► Art vorhanden 

Die vom Vorhaben beanspruch-

ten Flächen besitzen keine spe-

zifische Bedeutung als Gastvo-

gellebensraum für die Art 

(BOHRER 2017). Zudem stehen 

die umliegenden Flächen wäh-

rend des Abbauvorgangs weiter-

hin als Nahrungshabitat zur Ver-

fügung. Verbotstatbestände des 

Mäusebussards als Gastvogel 

können daher ausgeschlossen 

werden. 

► Keine Relevanz 

Ringeltaube 

Columba palumbus 

* Als Durchzügler und Wintergäste erscheinen in Deutschland nordeuropäische 

Brutvögel. Stärkster Durchzug ist von März bis Mitte April sowie von Ende Sep-

tember bis Anfang November zu beobachten.  

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf Ackerflächen südlich 

von Dierstorf sowie südlich von 

Strahle an zwei Terminen max. 

30 Ringeltauben als Gastvogel 

gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Flächen zum Vorhabenstandort 

können Verbotstatbestände aus-

geschlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Silberreiher 

Casmerodius albus 

* Während der Zugzeit erscheint der Silberreiher in den Monaten März bzw. Ok-

tober/November. Als Rastgebiete werden das Wattenmeer, größere Schilf- und 

Röhrichtbestände sowie vegetationsarme Ufer an Teichen, Seen und Fließge-

wässern genutzt. 

Im Rahmen der Kartierung 

wurde auf einer Ackerfläche 

südlich von Strahle an einem 

Termin ein Silberreiher als Gast-

vogel gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Fläche zum Vorhabenstandort 

können Verbotstatbestände aus-

geschlossen werden. 

► Keine Relevanz 
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Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL wan-

dernde Vo-

gelarten 

Zugverhalten Vorkommen im UG Betroffenheit 

Singdrossel 

Turdus philomelos 

* Die meisten Singdrosseln verlassen im Winter ihre Brutgebiete. Der im August 

beginnende Herbstzug erreicht seinen Höhepunkt von Ende September bis 

Mitte Oktober und klingt im November ab. Die ersten Brutreviere werden be-

reits Ende Februar wieder besetzt, der Haupteinzug bzw. der Durchzug nordi-

scher Populationen findet jedoch in Norddeutschland im April statt. Überwinte-

rungen bzw. Überwinterungsversuche sind in allen Landesteilen zu beobach-

ten und nehmen zu.  

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf einer Ackerfläche süd-

lich von Strahle an einem Ter-

min drei Singdrosseln als Gast-

vogel gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Fläche zum Vorhabenstandort 

können Verbotstatbestände aus-

geschlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Singschwan 

Cygnus cygnus  

* Der Singschwan tritt von Mitte Oktober bis Ende März auf. Als Überwinterungs-

gebiete werden die Niederungen großer Flussläufe mit größeren Stillgewäs-

sern und ausgedehnten, ruhigen Grünland- und Ackerflächen genutzt. Zur 

Nahrungssuche werden vor allem vegetationsreiche Gewässer und gewässer-

nahes Grünland wie Überschwemmungszonen im Deichvorland bevorzugt. Bei 

hoher Schneedecke oder Frost suchen die Tiere auch gewässerferne Grün-

landbereiche und Äcker auf. Als Rast- und Schlafgewässer werden größere, 

offene Wasserflächen genutzt. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf Ackerflächen südlich 

von Strahle an zwei Terminen 

max. 30 Singschwäne als Gast-

vogel gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Flächen zum Vorhabenstandort 

können Verbotstatbestände aus-

geschlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Star 

Sturnus vulgaris 

* In Europaräumt der Star im Winter die nördlichen Brutgebiete weitgehend, wei-

ter im Süden ist er Teilzieher oder Standvogel. Eine Besonderheit ist der Zwi-

schenzug vor allem nördlicher Populationen. Dieser ist vor allem von Mitte Juni 

bis Juli zu beobachten und endet mit dem Einsetzen der beim Star schon im 

ersten Jahr stattfindenden Vollmauser. Der eigentliche Herbstzug beginnt im 

August, erreicht seine höchste Intensität im Oktober und ist Mitte November 

weitgehend abgeschlossen. Wetterfluchten ausharrender Vögel können wäh-

rend des gesamten Winters beobachtet werden. Der Frühjahrszug, der oft 

nicht eindeutig von den Bewegungen überwinternder Vögel zu trennen ist, 

setzt verstärkt ab Mitte Februar ein und hält bis Mitte April an. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf einer Ackerfläche nörd-

lich des Plangebietes an einem 

Termin 25 Stare als Gastvogel 

gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Fläche zum Vorhabenstandort 

können Verbotstatbestände aus-

geschlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Stockente 

Anas platyrhynchos 

* Außerhalb der Brutzeit bevölkern zahlreiche Stockenten aus Nord- und Osteu-

ropa deutsche Küsten- und Binnengewässer, allerdings nehmen diese Rastbe-

stände ab. Ab Ende Mai führen die Männchen einen Mauserzug durch, der 

Zug in die Winterquartiere findet von August bis November statt. Der Früh-

jahrszug ist besonders im März zu beobachten.  

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf einem Abgrabungsge-

wässer westlich von Gräsebilde 

an vier Terminen max. 400 

Stockenten gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung des 

Gewässers zum Vorhabenstand-

ort und der geringen Störanfäl-

ligkeit der Art können Verbotstat-

bestände ausgeschlossen wer-

den. 

► Keine Relevanz 
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Sturmmöwe 

Larus canus 

* Zusätzlich zu den Brutvögeln werden in Deutschland vor allem die Küsten und 

das norddeutsche Tiefland von Durchzüglern und Wintergästen aufgesucht. 

Der Zug beginnt unmittelbar nach dem Ende der Brutzeit im Juli, hält den 

Herbst hindurch an und kann noch im Dezember im Rahmen von Winterfluch-

ten sehr stark sein. Der Frühjahrszug findet vor allem im März und April statt.  

Im Rahmen der Kartierung wur-

den auf den umliegenden Acker-

flächen außerhalb des Plange-

bietes an drei Terminen max. 

100 Sturmmöwen gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Nachweise zum Vorhabenstand-

ort und des Vorhandenseins von 

Ausweichmöglichkeiten können 

Verbotstatbestände ausge-

schlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Turmfalke 

Falco tinnunculus 

* In Nord- und Osteuropa sind Turmfalken größtenteils Zugvögel. Die deutschen 

Brutvögel gelten als Teilzieher. Darüber hinaus gelangen Turmfalken aus 

Nordeuropa als Durchzügler und Wintergäste nach Deutschland. April, Sep-

tember und Oktober sind die Monate mit dem stärksten Zug.   

Im Rahmen der Kartierung 

wurde auf einer Ackerfläche 

westlich des Plangebietes an ei-

nem Termin ein Turmfalke als 

Nahrungsgast gesichtet. 

► Art vorhanden 

Aufgrund der Entfernung des 

Nachweises zum Vorhaben-

standort und des Vorhandens-

eins von Ausweichmöglichkeiten 

können Verbotstatbestände aus-

geschlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Wacholderdrossel 

Turdus pilaris 

* In Mitteleuropa ist die Art Teilzieher. Umfang und Ausprägung des Zugs sind 

stark von der Witterung sowie dem Nahrungsangebot abhängig. Regelmäßige 

Zugbewegungen von Wacholderdrosseln sind im Herbst ab Mitte September 

zu beobachten, während der Hauptzug auf die zweite Oktoberhälfte und den 

frühen November fällt. Wacholderdrosseln können aber auch während des ge-

samten Winters in Deutschland beobachtet werden, während Schneefluchten 

oder im Zusammenhang mit einem günstigen Nahrungsangebot auch in 

Trupps von mehreren Tausend Individuen. Der Beginn des eigentlichen Früh-

jahrszugs ist schwer von den Bewegungen dieser Winterschwärme zu unter-

scheiden. Der Einzug in die Brutgebiete und der Durchzug nordischer Populati-

onen erreichen im März und im April ihren Höhepunkt.  

Im Rahmen der Kartierung wur-

den innerhalb des Plangebietes 

an einem Termin ca. 50 Wachol-

derdrosseln als Gastvogel ge-

sichtet. 

► Art vorhanden 

Die vom Vorhaben beanspruch-

ten Flächen besitzen keine spe-

zifische Bedeutung als Gastvo-

gellebensraum für die Art. Auf-

grund des Vorhandenseins von 

Ausweichhabitaten können Ver-

botstatbestände ausgeschlossen 

werden. 

► Keine Relevanz 
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Zugverhalten Vorkommen im UG Betroffenheit 

Wiesenpieper  

Anthus pratensis 

* Die meisten einheimischen Wiesenpieper verlassen ihre Brutgebiete zum Win-

ter. Mit Ausnahme einzelner früh ziehender Individuen findet der Herbstzug ab 

Mitte September und vor allem im Oktober statt, um im November abzuklingen. 

Der vereinzelt bereits ab Februar einsetzende Frühjahrszug ist von Ende März 

bis in die erste Maihälfte am stärksten ausgeprägt. Wiesenpieper überwintern 

mit zunehmender Tendenz in geringer Zahl in Deutschland. Die Frage der Her-

kunft der wenigen in Deutschland überwinternden Wiesenpieper kann anhand 

von Ringfunden bisher nicht näher geklärt werden. 

Im Rahmen der Kartierung wur-

den sowohl innerhalb des Plan-

gebietes als auch auf Ackerflä-

chen südlich von Strahle bzw. 

Gräsebilde an zwei Terminen 

max. 18 Wiesenpieper als Gast-

vogel gesichtet. 

► Art vorhanden 

Die vom Vorhaben beanspruch-

ten Flächen besitzen keine spe-

zifische Bedeutung als Gastvo-

gellebensraum für die Art. Auf-

grund des Vorhandenseins von 

Ausweichhabitaten können Ver-

botstatbestände ausgeschlossen 

werden. 

► Keine Relevanz 

Kleinvögel (Feldsper-

ling, Buchfink, Erlen-

zeisig, Bluthänfling) 

  Im Rahmen der Kartierung wur-

den nahe der Ortschaft Langern 

an einem Termin ca. 150 Klein-

vögel als Gastvogel registriert. 

► Arten vorhanden 

Aufgrund der Entfernung der 

Nachweise zum Vorhabenstand-

ort und des Vorhandenseins von 

Ausweichmöglichkeiten können 

Verbotstatbestände ausge-

schlossen werden. 

► Keine Relevanz 

Gilden 

Deutscher Name 

Wissens. Name 

RL 

Nds. 

RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Gilden      

Brutvögel der Wälder, 

Gärten und Feldge-

hölze 

  Schwanzmeise, Grünfink, Gartenbaumläufer, Ringeltaube, Rabenkrähe, Bunt-

specht, Rotkehlchen, Buchfink, Blaumeise, Kohlmeise, Zilpzalp, Fitis, Hecken-

braunelle, Zaunkönig, Amsel, Singdrossel, Eichelhäher, Klappergrasmücke, 

Wacholderdrossel 

Nachweise im Zuge der Kartie-

rung 2017. 

► Arten vorhanden 

Die im Umfeld des Plangebietes 

befindlichen Gehölzbestände 

und Hofanlagen stellen nach-

weislich Lebensräume der Arten 

dar.  

Eine Inanspruchnahme von 

Brutstandorten oder eine 
Zuordnung zur Gilde anhand der artspezifisch zugewiesenen Habitatkomplexe 

nach Theunert (2008) 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Unter Arten der Wälder und Gehölze fallen per Definition Arten, die regelmäßig 

in Wäldern brüten bzw. auf Gehölze als wesentliches Habitatelement angewie-

sen sind. Im vorliegenden Fall werden unter dieser Gruppe aber auch Arten 

zusammengefasst, die in geeigneten Gehölzstrukturen, wie Hecken, Feldge-

hölzen oder Baumreihen einen Lebensraum finden. Aber auch Parks, Fried-

höfe und große Gärten werden von den hier zugeordneten Arten besiedelt. 

vorhabenbedingte Störung kön-

nen nicht ausgeschlossen wer-

den.  

► Für die Vogelarten der 

Wälder und Gehölze ist 

eine vertiefende Prüfung 

erforderlich 
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RL 
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RL  

D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Brutvögel der Gewäs-

ser und Röhrichte 

  Stockente, Haubentaucher, Graugans, Höckerschwan Nachweise im Zuge der Kartie-

rung 2017. 

► Arten vorhanden 

Die innerhalb sowie im Umfeld 

des Plangebietes befindlichen 

Gräben stellen Lebensräume 

der Arten dar.  

Eine Inanspruchnahme von 

Brutstandorten oder eine vorha-

benbedingte Störung können 

nicht ausgeschlossen werden.  

Zuordnung zur Gilde anhand der artspezifisch zugewiesenen Habitatkomplexe 

nach Theunert (2008) 

Diese Gilde umfasst einerseits spezialisierte Brutvogelarten, die eine enge Bin-

dung an Quellen, Fließgewässer oder Stillgewässer aufweisen, aber auch Ar-

ten, die ein weites Spektrum an Habitaten zur Nahrungssuche aufsuchen und 

u. a. auch im Umfeld von Gewässern angetroffen werden können.  

Zu den an und auf Gewässern brütenden Arten zählen Stockente und Hauben-

taucher.  

Darüber hinaus können Arten auch lediglich eine untergeordnete Bindung an 

Gewässer und Ufer aufweisen.  

► Für die Vogelarten der Ge-

wässer und Röhrichte ist 

eine vertiefende Prüfung 

erforderlich 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Brutvögel der offenen 

bis halboffenen Feld-

flur 

  Bachstelze, Dorngrasmücke, Heckenbraunelle, Grünfink, Jagdfasan, Raben-

krähe, Wiesenschafstelze, Wacholderdrossel 

Nachweise im Zuge der Kartie-

rung 2017. 

► Arten vorhanden 

Nachgewiesene Brutplätze lie-

gen innerhalb der Vorhabenflä-

che. Eine Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten so-

wie eine Tötung von Einzelindivi-

duen können nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden. 

Zuordnung zur Gilde anhand der artspezifisch zugewiesenen Habitatkomplexe 

nach Theunert (2008) 

Diese Gilde umfasst einerseits spezialisierte Brutvogelarten, die als Bodenbrü-

ter auf gehölzarme, möglichst extensiv landwirtschaftlich genutzte Offenland-

schaften angewiesen sind, aber auch Komplexbewohner, die in Wald- und Ge-

hölzstrukturen brüten und (auch) die offene Flur zur Nahrungsaufnahme aufsu-

chen.  

► Für die Vogelarten der of-

fenen bis halboffenen 

Feldflur ist eine vertie-

fende Prüfung erforderlich 

Brutvögel der Sied-

lungsbereiche 

  Amsel, Dohle, Hausrotschwanz, Singdrossel, Ringeltaube Nachweise im Zuge der Kartie-

rung 2017. 

► Arten vorhanden 

Mit dem Vorhaben ist möglicher-

weise der Rückbau eines Ge-

bäudes verbunden. Die angren-

zenden Siedlungen bzw. Hof-

stellen stellen zudem Brutstand-

orte gebäudebewohnender Vo-

gelarten dar. Aufgrund der z.T. 

geringen Entfernung zum Vorha-

benstandort können vorhaben-

bedingte Störungen der Arten 

nicht ausgeschlossen werden. 

Zuordnung zur Gilde anhand der artspezifisch zugewiesenen Habitatkomplexe 

nach Theunert (2008) 

Diese Gilde umfasst Arten, die als Kulturfolger ihre Brutstätten (auch) in oder 

an menschlichen Behausungen anlegen.  

Da alle Arten auch in anderen Habitatkomplexen brüten und/oder andere Habi-

tatkomplexe zur Nahrungssuche aufsuchen, weisen sie eine untergeordnete 

Bindung an Gebäude auf.  

► Für die Vogelarten der 

Siedlungsbereiche ist eine 

vertiefende Prüfung erfor-

derlich 
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Legende    

Rote Liste    

1 vom Aussterben bedroht  Deutschland Rote Liste der Brutvögel Deutschlands  

(GRÜNEBERG et al. 2015) 
2 stark gefährdet   

3 gefährdet   Rote Liste der wandernden Vogelarten Deutschlands  

(HÜPPOP et al. 2013) 
3 gefährdet   

V Vorwarnliste   Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands 

(BINOT et al. 1998) 
* nicht gefährdet   

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt   Rote Liste der Pflanzen Deutschlands  

(LUDWIG & SCHNITTLER 1996) 
D Daten unzureichend   

R Sehr seltene bzw. isoliert lebende Art  Niedersachsen Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel  

(KRÜGER & NIPKOW 2015) 
k. A. keine Angabe   

    Rote Liste und Gesamtartenlisten der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen und Bremen  

(PODLOUCKY & FISCHER 2013) 
    

    Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großschmetterlinge mit Gesamtarten-

verzeichnis  

(LOBENSTEIN 2004) 
    

 


